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Rathaus Eigeltingen
Tel. 07774 9322-0
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e-Mail: gemeinde@eigeltingen.de
Internet  www.eigeltingen.de

Sprechstunden des Bürgermeisters:
Mi 16.00 – 18.00 Uhr oder nach
Vereinbarung

Sprechstunden der Verwaltung:
Mo 8.00  – 12.00 13.30 – 15.30
Di 8.00 – 12.00
Mi  13.30 – 18.00
Do 8.00  – 12.00 13.30 – 15.30
Fr 8.00 – 13.00

Sprechstunden Revierleiter Strähle:
Mi  16.00 – 18.00
Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung

Ihre Ansprechpartner
Zentrale Rathaus  07774/9322-0 
Frau Klaus, Sekretariat BM  9322-11 
Herr Fritschi, Bürgermeister  9322-12 
Frau Lütte, Kämmerei  9322-13 
Frau Meineke, Kasse  9322-14 
Frau Lattner, Rechnungswesen,  9322-23 
Herr Beitlich, Grundbuchamt  9322-16 
Frau Federer, Standesamt  9322-17 
Herr Kech, Hauptamt  9322-25 
Herr Schweizer, Hauptamt  9322-18 
Frau Eydner, Hauptamt  9322-24 
Frau Fuchs, Frau Fischer, 
Bürgerbüro  9322-19 
Frau Hizar, Steueramt  9322-20 
Herr Strähle, Forst  9322-22 
Herr Strähle, Forst
(Handy)  0172/6232959 
Bauhof  07774/8104 
Frank Martin, 
Bauhofleiter  0172/6233107 

Wassermeister 
Fuchs, Joachim  07774/922408 
Fuchs, Joachim Handy  0172/7226656 

Kindergarten „Löwenzahn“  07774/7693 
Kindergarten.Loewenzahn@t-online.de 

Kindergarten Honstetten  07774/6080 
Kindergarten Heudorf  07465/2738 

Gemeinschaftsschule
Eigeltingen  07774/939690

Tagesmütterverein  
Landkreis Konstanz e. V.
(Di. 10-12 Uhr)  07732/823388-6

Eigeltingen testet sich! 
Die Gemeinde veranstaltet Coronatest- 
Wochenende vom 24. bis 25. April 
Die Gemeinde veranstaltet Coronatest-Wochenende vom 
24. bis 25. April 
Die Gemeinde Eigeltingen macht mit bei den landkreisweiten 
Corona-Testtagen. Am Wochenende vom 24. bis 25. April 2021 
können sich die Eigeltinger Bürgerinnen und Bürger von 9:00 
Uhr bis 15:00 Uhr in der Krebsbachhalle auf das Coronavirus 
testen zu lassen. Die Tests sind kostenlos und es bedarf keiner 
Voranmeldung. Bei den Tests handelt es sich um sogenann-
te Selbsttests die unter Anleitung ca. 2 cm von der Testperson 
selbst in die Nase eingeführt werden. Alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhalten ein Zertifikat. Das Ziel ist, dass möglichst 
viele Bürgerinnen und Bürger an dem Testwochenende mitma-
chen. 
Das Testwochenende richtet sich neben den Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde auch an die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Unternehmen und Einrichtungen, aber auch an Schu-
len und Kindergärten. Dafür wird - vorerst einmalig - für das 
gesamte Gemeindegebiet ein großes Testzentrum in der Krebs-
bachhalle eingerichtet. 
Das Test-Wochenende ist ein großangelegter Versuch, die Infek-
tionsketten möglichst früh und umfassend zu durchbrechen. Je 
mehr Menschen mitmachen, desto besser könnte es gelingen, 
schneller und auch langfristig wieder zu mehr Normalität zu-
rückzukehren. Die Aktionstage sollen neben ihrer präventiven 
Wirkung auch dazu dienen, gut vorbereitet zu sein, wenn ne-
gative Tests möglicherweise Voraussetzung für sukzessive Öff-
nungsschritte wie beispielsweise Einkaufen oder Restaurantbe-
suche werden. 
Also kommen Sie vorbei und probieren Sie es aus! Sie werden 
merken, dass es nur halb so schlimm ist. 

„Mit jedem Test trägt man dazu bei, sich und andere zu schüt-
zen. Gemeinsam für mehr Sicherheit, gemeinsam zurück zu 
etwas mehr Normalität. Darum bitte ich alle Eigeltingerinnen 
und Eigeltinger sich zahlreich an dem Testwochenende zu be-
teiligen – denn nur zusammen schaffen wir den Weg aus der 
Pandemie“, erklärt Bürgermeister Alois Fritschi. 

RATHAUS Infos
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Wichtige Rufnummern

Bürgermeisteramt Tel. 07774 9322-0
 Fax: 07774 9322-30
Krumme Straße 1, 78253 Eigeltingen
Homepage: www.eigeltingen.de
E-Mail: gemeinde@eigeltingen.de
Bürgermeister Mobil: 0170 8159217
 Privat: 07774 920714
Bauhofleiter Frank Martin
 Mobil: 0172 6233107
Wassermeister Joachim Fuchs
 Mobil: 0172 7226656
Thüga Energienetze GmbH
 Tel. 0800 7750007
EW Aach (Strom Eigeltingen) 
 Tel. 07774 920116
EnergieDienst (Strom Honstetten)
 Service: Tel. 07623 921818
 Störung: Tel. 07623 921818
EnBW (Strom restliche Gemeinde)
 Tel. 0721 6300
Störungsnummer 
EnBW Regional AG Tel. 0800 3629-477
(Gesamtgemeinde außer Honstetten)
Polizei-Notruf 110
Polizei Stockach Tel. 07771 9391-0
Feuerwehr 112
FFW-Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen
 Mobil: 0170 4756403
DRK-Rettungsdienst/Notarzt 112
Mauritius-Apotheke Tel. 9397999
Arzt, Dr. Freibauer Tel. 07774 932900
Arzt, Dr. Kaufmann Tel. 07774 9259210
Ärztliche Leitzentrale Radolfzell
 Tel. 01805 19292350
Zahnarzt, Dr. Tiplic Tel. 07774 6163
Zahnärztlicher Notdienst
 Tel. 0180 3222555-25
Tierarzt, Dr. Szabo & Dr. Meier 
 Tel. 07774/9299609
Giftnotruf Tel. 0761 19240

Redaktionsschluss  
Das Amtsblatt KW 17 erscheint am 

Donnerstag, 29. April 2021 
  

Redaktionsschluss  
Montag, 26. April 2021, 12:00 Uhr  

Später eingehende Berichte können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Apotheken-Notdienst 
Die Apotheken-Notdienste sind an allen 
Apotheken veröffentlicht. 
www.aponet.de, Tel.-Nr. 0800/0022833 

Tierärztlicher  
Bereitschaftsdienst: 
Dienstbeginn ist Samstag, 14:00 Uhr 
(vormittags ist der Haustierarzt zu
erreichen) 
  
Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem 
Tierarzt. 
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Ausgangsbeschränkung und Alkoholverbot im Landkreis 
Konstanz
LANDKREIS KONSTANZ – Die Allgemein-
verfügung des Landkreises Konstanz 
zur Ausgangsbeschränkung wird aufge-
hoben. Die Ausgangsbeschränkung gilt 
Kraft Landesregelung weiterhin zwischen 
21 bis 5 Uhr.

Gemäß der zum 19. April 2021 geänderten 
Corona-Verordnung des Landes gilt eine 
Ausgangsbeschränkung nun einheitlich 
in ganz Baden-Württemberg in Stadt- und 
Landkreisen mit einer Sieben-Tages-Inzi-
denz von über 100. Die vom Landkreis am 
15. April 2021 erlassene Allgemeinverfü-
gung ist damit überholt und wird aufge-
hoben. Aufgrund der Landesregelung ist 
der Aufenthalt außerhalb der Wohnung 
weiterhin nur bei Vorliegen triftiger Grün-
de gestattet. Die Ausnahmen von der 
Ausgangsbeschränkung sind in der Co-
rona-Verordnung aufgelistet, siehe dort § 
20 Abs. 7.

Das vom Landratsamt erlassene Alkohol-
verbot auf näher bezeichneten öffentli-
chen Plätzen gilt weiter. Es wurde bis zum 
16. Mai befristet. Dies entspricht der Be-
fristung der neuen Corona-Verordnung.

Das Landratsamt hat die Hinweise zur gel-
tenden Rechtslage auf seiner Website ak-
tualisiert unter www.LRAKN.de/bekannt-
machungen. 

Bundesfreiwilligendienste 
bei der Gemeinde  
Eigeltingen im Bereich  
„Umweltschutz“ und  
„Kindergarten“ 

- 2 Stellen ab sofort bzw.  
demnächst zu besetzen - 

-  im Sommer ist die Schule vorbei, und 
dann? 

-  jetzt bin ich in Rente, das wollte ich im-
mer schon mal machen 

-  meine Elternzeit ist vorbei, jetzt würd´ 
ich gern mal was ganz Neues anfangen 

Der Bundesfreiwilligendienst ist wie 
der Name schon verrät, ein Freiwilligen-
dienst und steht Männern und Frauen 
allen Alters offen, vorausgesetzt sie ha-
ben Ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt. 

In der Regel wird dieser Freiwilligen-
dienst in Voll- oder Teilzeit für die Dauer 
eines Jahres geleistet. Eine pädagogi-
sche Begleitung der Freiwilligen fin-
det während der Beschäftigung durch 
mehrere Seminarteilnahmen statt. 

Im Bundesfreiwilligendienst engagiert 
man sich für das Allgemeinwohl. Bei 
diesen Stellen handelt es sich im Spe-
ziellen um eine Tätigkeit im Bereich des 
Umweltschutzes oder Kindergarten. 
Die Gemeinde ist anerkannte Einsatz-
stelle mit vielfältigen und interessanten 
Aufgaben in diesen beiden Bereichen. 

Sie möchten sich informieren? 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für 
weitere Infos wenden Sie sich bitte an:
•	 Herr Strähle (Bereich Umweltschutz), 

forst@eigeltingen.de, 0172 6232959
•	 Frau Preisendörfer (Bereich Kin-

dergarten), kindergarten.loewen-
zahn@t-online.de, 07774 7693

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Rathaus  
geschlossen! 

Das Rathaus hat am Freitag, 
14.05.2021 (Brückentag nach 
Christi Himmelfahrt) und 
am Freitag, 04.06.2021 (Brü-
ckentag nach Fronleichnam) 
ganztägig geschlossen. 

Wir bitten um Verständnis
und Beachtung! 

© Bundesregierung 
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Workshop: „Naturnahe Übernachtungsplätze, sanfter Tourismus 
und regionale
Landwirtschaft – vorhandene Ressour-
cen über MyCabin gewinnbringend 
nutzen.“
Der Verein „Bäuerliche Anbietergemein-
schaft am Bodensee“ veranstaltet in 
Zusammenarbeit mit der REGIO Kons-
tanz-Bodensee-Hegau e.V. (REGIO), der 
Deutschen Bodensee Tourismus GmbH 
(DBT) und dem Startup MyCabin am Mitt-
woch, 05.05.2021 von 14 bis ca. 16 Uhr 
einen digitalen Workshop. MyCabin ist 
ein junges Startup vom Bodensee, welches 
durch die Vermittlung naturnaher Über-
nachtungsmöglichkeiten eine nachhaltige 
Tourismusentwicklung und lokale Land-
wirtschaft am Bodensee fördert. Durch 
das private Angebot bestehender Ressour-
cen werden Reisenden mit Rucksack, Zelt 
oder Camper echte Erlebnisse in und mit 
der Natur ermöglicht. Dabei werden nicht 
ganzjährig genutzte Wiesen, Waldstücke, 
Vorgärten, Schotterplätze, einfache Scheu-
nen und Hütten zu legalen Übernach-
tungsplätzen mitten in der Natur.
Über eine digitale Plattform bietet MyCa-

bin allen Nutzenden eine automatisierte 
Buchung mit persönlichem Charakter und 
ermöglicht es, die schönsten Orte am Bo-
densee auf nachhaltige und naturnahe 
Weise zu erleben. Zusätzlich zur Übernach-
tung in der Natur können landwirtschaft-
liche Betriebe auch noch einen Einblick in 
die lokale Landwirtschaft ermöglichen.
Weitere Infos auf www.mycabin.eu.
Der Workshop richtet sich an alle land-
wirtschaftlichen Betriebe sowie Privat-
personen, die ihre Heimat teilen und 
sich gleichzeitig etwas dazuverdienen 
möchten und an Gemeinden, die Besu-
cherströme entzerren sowie aktiv Wild-
camping vermeiden möchten. 

Themen des Workshops:
•	  Vorstellung von MyCabin: Konzept, Zie-

le, Leistungen & der Inserierungsprozess
•	  Chancen für ein nachhaltiges Touris-

musangebot aus Sicht der REGIO und 
DBT

•	 Rechtliche Voraussetzungen und Vorga-
ben aus Sicht der Fachbehörde

 

Für den Online-Workshop konnten wir 
erfahrenen Referenten und Partner ge-
winnen. Für den Workshop sind max.100 
Teilnehmer zugelassen. Es fallen keine Teil-
nahmegebühren an.
Wir bitten Sie um Ihre verbindliche An-
meldung bis spätestens 30.04.2021 per 
Fax (07771/916244-6) oder Mail (micha-
el.baldenhofer@ile-bodensee.de). 
Das Anmeldeformular erhalten Sie bei 
der Gemeinde Eigeltingen, Christina 
Klaus, 07774 9322-11, gemeinde@ei-
geltingen.de.

Wer darf abladen? 

Einwohner der Gesamtgemeinde Eigel-
tingen, Eigeltingen, Heudorf, Honstetten, 
Eckartsbrunn, Reute, Rorgenwies, Glashüt-
te, Guggenhausen, Homberg und Münch-
höf, sowie zugehörigen Höfe und Weiler.

 
! Ausweis mitbringen und auf Verlangen 
der Containeraufsicht, vorzeigen.  

Gewerbetreibende, die für Einwohner ar-
beiten, dürfen nicht anliefern.

Was darf nicht abgeladen werden? 

•	 Rasenschnitt, wegen entstehendem Si-
ckersaft und Gewicht im Container.

•	 Kleintiermist, Fallobst / Gemüse aus dem 

Garten, Lebensmittel allgemein sowie 
Sägemehl, - wegen Gewicht bei Nässe 
(kann in die Biotonne!)

•	 Wurzelstöcke, Bauholz, Paletten, usw.

Menge und Größe des Materials:

Generell soll das Material in geeigneten 
Behältnissen (Gartentaschen / - -Säcken 
oder -Körben) die leicht zu entleeren sind, 
angeliefert werden. So ist auch ein rei-
bungsloser und schneller Ablauf gewähr-
leistet und lange Wartezeiten lassen sich 
vermeiden.
•	 Keine Anhänger, die lose befüllt sind! 
•	 Keine ganzen Bäume und Sträucher 
•	 Nur eine Anlieferung pro Annahme-

tag

Die Menge sollte haushaltsüblich sein, will 
heißen, keine Rodeaktionen, Heckenent-
fernungen o.Ä. anliefern. Diese müssen 
selbst bei einem Entsorger angeliefert wer-
den bzw. abholen lassen. 

Sollte der Container voll sein ist die 
Annahme für diesen Tag beendet. 

Den Anweisungen von Herrn Golly, (Con-
taineraufsicht) ist Folge zu leisten, er 
kann vom Hausrecht Gebrauch machen 
und Platzverweise erteilen! 

Für Fragen oder evtl. Beschwerden zu den 
Geschäftszeiten (Mo. – Do. 7.00 – 16.00 
und Fr. 7.00 – 12.00 Uhr ) bei Bauhofl eiter F. 
Martin unter 0172 6233107 melden. 

Grünschnitt – Container Gemeinde Eigeltingen -
Wer darf was und wieviel abladen? 

Bi
ld

: p
ix

ab
ay
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om
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Die Gemeindeverwaltung 
informiert 
Schutz vor Rückstau 
Was ist Rückstau? 
Unter Rückstau versteht man den Anstieg 
des Wasserspiegels im öffentlichen Kanal bis 
zur Rückstauebene. Als Rückstauebene gilt 
die Straßenoberkante. 

Wie kann Rückstau entstehen? 
Es gibt zwei mögliche Ursachen:  
Starkregen: Das öffentliche Kanalnetz ist 
entsprechend den Regeln der Technik leis-
tungsfähig ausgebaut. Es kann und muss 
nicht jedes Regenereignis drucklos ablei-
ten. Bei Starkregen steigt der Wasserspiegel 
kurzzeitig an. Im Extremfall kann Abwasser 
aus den Schächten austreten. Wollte man 
jedes Regenereignis drucklos abführen, wä-
ren die Kanaldurchmesser um ein Vielfaches 
größer und die Abwassergebühr deutlich 
höher. 

Verstopfung im öffentlichen Kanal: 
Das öffentliche Kanalnetz wird in regel-
mäßigen Zyklen gereinigt, um möglichen 
Verstopfungen z.B. durch Ablagerungen 
vorzubeugen. Es kann deshalb unabhängig 

von der Witterung im Falle einer unvorher-
sehbaren Verstopfung auch lokal zu einem 
Rückstau kommen. 

Was kann bei Rückstau passieren?  
Bei fehlendem Schutz gegen Rückstau kann 
das aufgestaute Abwasser beispielsweise 
über Waschbecken, Waschmaschinen, Bo-
denabläufe oder Toiletten in Kellerräume 
eindringen und erhebliche Schäden ver-
ursachen. Alle Räume oder Hofflächen, die 
unter der Rückstauebene/Straßenoberkan-
te liegen, müssen deshalb gegen eindrin-
gendes Abwasser gesichert werden. Die 
Grundstückseigentümer sind verpflichtet 
geeignete Sicherungen einzubauen und 
betriebsbereit zu halten. Rückstauschutz 
ist gesetzlich vorgeschrieben. Maßgebliche 
technische Regeln sind die DIN EN 12056, 
DIN 1986 und die Abwassersatzung der Ge-
meinde. 

Wie schützen Sie Ihre Kellerräume vor 
Rückstau? Es gibt im Wesentlichen zwei 
Möglichkeiten:  
Abwasserhebeanlage 
Die Abwasserhebeanlage mit Rückstauschlei-
fe ist der sicherste Schutz vor Rückstau. Die 
Hausentwässerung in den Kellerräumen 

bleibt in vollem Umfang betriebsfähig. 
 
Rückstauverschluss 
Der Rückstauverschluss sorgt dafür, dass 
Abwasser nur in Richtung Straßenkanal ab-
geleitet werden kann. Bei Rückstau schließt 
die Klappe und es kann kein Wasser in den 
Keller eindringen. Es kann dann jedoch auch 
kein Abwasser abgeleitet werden. Somit ist 
ein Rückstauverschluss ungeeignet, wenn 
sich eine Toilette oder ein Waschbecken im 
Keller befindet. 

Hier noch zwei wichtige Hinweise:  
Ein Hausbesitzer muss immer mit Rückstau 
rechnen und sollte sich entsprechend davor 
schützen, auch wenn es bisher noch nie zu 
einem Rückstau in seinem Anwesen kam. 
Fragen Sie einen Fachmann! Vor der Durch-
führung von entsprechenden Maßnahmen 
zur Rückstau-sicherung sollten Sie einen 
Fachmann zu Rate ziehen. Die Sanitärinstal-
lateure in Ihrer Nähe sind die richtigen An-
sprechpartner für Beratung und Einbau von 
Rückstausicherungen. Regelmäßige War-
tung! Sicherungen gegen Rückstau sind nur 
wirkungsvoll, wenn Sie regelmäßig gewar-
tet werden. Sinnvoll ist eine Überprüfung 
alle 6 Monate. 

Amtliche NACHRICHTEN

Öffentliche Bekanntmachung 
Beteiligung der Öffentlichkeit 

gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Bebauungsplan  
„Bollenberg Nord“ 

und der Örtlichen Bauvorschriften „Bollenberg Nord“ 
in getrennter Satzung, Gemeinde Eigeltingen, Gemarkung 

Eigeltingen. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Eigeltingen hat am 16.12.2019 in öf-
fentlicher Sitzung beschlossen gemäß § 13b BauGB Baugesetzbuch 
den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren mit den damit 
verbundenen erleichterten Voraussetzungen aufzustellen. Die im 
Rahmen der Beteiligung vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der 
Zulassungsvoraussetzungen des Verfahrens hat der Gemeinderat 
im Rahmen der Abwägung zum Anlass genommen den Bebauungs-
plan im konventionellen Verfahren aufzustellen. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Eigeltingen hat am 12.04.2021 
in öffentlicher Sitzung beschlossen, gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13b 
BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) m.W.v. 14.08.2020 bzw. 01.11.2020 den 
Bebauungsplan „Bollenberg Nord“, Gemarkung Eigeltingen und ge-
mäß § 74 LBO - Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO 
2010) i. d. F. vom 05.03.2010 (GBl. Nr. 7, S. 358) in Kraft getreten am 
01.03.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 
313) m.W.v. 01.08.2019 nach getrennter Satzung die Örtlichen Bau-
vorschriften „Bollenberg Nord“ zu erlassen. 
  
Das Gebiet des Bebauungsplanes umfasst die Grundstücke Flst Nrn.: 
8 Teil, 8/4, 2295/1 Teil, 2565 Teil, 2586 Teil, 2589 Teil, 2590 Teil, 2591 
Teil, 3105 Teil. 

Der künftige räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt 
sich aus folgendem Kartenausschnitt. 

  
Ziele und Zweck der Planung 

Die Gemeinde Eigeltingen hat die Erforderlichkeit der Bauleitpla-
nung beurteilt und festgestellt, dass die Aufstellung des Bebauungs-
planes im öffentlichen Interesse liegt. Der Nachfrage nach Baugrund-
stücken zur Bebauung mit Eigenheimen soll durch die Aufstellung 
des Bebauungsplanes in einem vertretbaren Maße nachgekommen 
werden. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Allgemeines Wohngebiet 
(WA) – gemäß § 4 der BauNVO – geschaffen werden. 
  
  
Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Gemeinderat der Gemeinde Eigeltingen hat in gleicher Sitzung 
die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen einer Offenlegung des 
Bebauungsplans gem. § 3 Abs 2 BauGB beschlossen.
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Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung, Umweltbericht, 
Textlichen Festsetzungen, Rechtsplan, die Örtlichen Bauvorschriften, 
die Fachgutachten und die Abwägung der eingegangenen Beden-
ken und Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung können 
  
vom 03.05.2021 bis einschließlich 04.06.2021 (Auslegungsfrist) 
beim Bürgermeisteramt eingesehen werden. 
  
Zudem sind die Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde Eigel-
tingen gem. § 4a Abs. 4 BauGB abrufbar. Der Hyperlink lautet: htt-
ps://www.eigeltingen.de/rathaus/bauleitplanung/ 
  
Eine Einsichtnahme der Unterlagen in der Gemeindeverwaltung ist 
nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass die Einsichtnahme auf Grund des Infektionsschutzes 
möglicherwiese nur einzeln erfolgen kann. Zwecks Anforderung 
von Unterlagen oder Terminabsprache wenden sie sich bitte an 
Herrn Kech (Telefon 07774 / 9322-25) oder hauptamt2@eigeltingen.
de. Die Abgabe von Erklärungen zur Niederschrift bei der Gemein-
deverwaltung wird ebenfalls nach vorheriger Terminvereinbarung 
ermöglicht. Aufgrund der Sondersituation „COVID-19“ wird darum 
gebeten, Stellungnahmen möglichst per E-Mail an hauptamt2@ei-
geltingen.de einzureichen. 
  
In der Begründung einschließlich dem Umweltbericht, werden u.a. 
die Bestandssituation und die Auswirkungen der Planung auf die 
Schutzgüter Mensch, Pfl anzen und Tiere/biologische Vielfalt, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaftsbild, Kulturgüter und deren 
Wechselwirkungen und Wirkungsgefüge untereinander sowie die 
geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen untersucht und bewertet. 
Insbesondere werden in der Begründung und im Umweltbericht 
zum Bebauungsplan die Auswirkungen der Planung durch die In-
anspruchnahme bisher unbebauter landwirtschaftlich genutzter 
Flächen, den Biotopverbund sowie die hierdurch bewirkte Beein-
trächtigung geschützter Arten (Artenschutzrechtliche Beurteilung) 
und die erforderlichen artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
CEF-Maßnahmen behandelt. Prüfgegenstand war auch die Anfällig-
keit der Planung im Hinblick auf schwere Unfälle und Katastrophen 
(§ 2 II UVPG). Auswirkungen auf das Kleinklima fl ießen ebenso in die 
Umweltprüfung ein, wie Beiträge zum Klimawandel und die Umwel-

tauswirkungen auf Grund einer Anfälligkeit des Vorhabens für Fol-
gen des Klimawandels, wie Sturm- und Hochwasseranfälligkeit. 
  
Im Rahmen der Beteiligungsschritte gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
§ 4 Abs. 1 BauGB sind umweltrelevante Stellungnahmen zu nach-
folgenden Themen eingegangen (wesentliche Inhalte werden zu-
sammengefasst). Neben den nachfolgend genannten Unterlagen 
sind die Stellungnahmen mit dem jeweiligen Abwägungsergebnis 
verfügbar und können ebenfalls eingesehen werden: 
  
Stellungnahmen zu den Belangen von betroff enen Schutzgebieten 
(Schutzgüter Flora, Fauna, Boden, Landschaft):
•	 des Fachbereichs Naturschutz des Landratsamts Konstanz zu den 

Themen Artenschutzrechtliche Untersuchung, Biotopverbund, 
Vermeidungs – und Minimierungsmassnahmen

•	 des Fachbereichs Landwirtschaft des Landratsamts Konstanz zur 
Umwidmung von Vorrangfl ächen

Während der Auslegungsfrist können – schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift – Stellungnahmen beim Bürgermeisteramt vor-
gebracht werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellung-
nahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan und über die Örtlichen Bauvorschriften gem. § 4 a 
Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können. Ferner wird darauf 
hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VWGO 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
  
  
Eigeltingen, 22.04.2021 
  
  
Alois Fritschi 
Bürgermeister

WUSSTEN SIE SCHON... ?

dass auch in Heudorf ein Storchenpaar heimisch geworden ist? 
Nachdem der Horst auf dem Rathausdach in Heudorf die letzten Jahre verwaist war, ist dieser seit 
kurzem wieder „bewohnt“ Somit darf sich auch der Ortsteil Heudorf dieses Jahr wieder über Stör-
che freuen, die alle Einwohner fröhlich vom Rathaudach grüßen. 

Die JUBIlARE in unserer Gemeinde

Wir gratulieren herzlich:  
25.04.2021

Rositta Olga Elisabeth Krimmel, 
Langensteinerstraße 6, Eigeltingen 70 Jahre
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Aus den KINDERGÄRTEN

Kindergarten Honstetten

Kinonachmittag für die  
Vorschulkinder  
Die Vorschulzeit lebt vom Bildungshaus und 
besonderen Ausflügen zur so wichtigen Vor-
bereitung auf die Schule. Da dieses Jahr so 
vieles für die Kinder nicht stattfinden kann, 
gab es statt der sonst üblichen Theaterfahrt 
in die Stadthalle Singen, einen Kinonachmit-
tag im Kindergarten. 
  
Mit viel Vorfreude kamen die Vorschulkinder 
am 12.04. um 15:30 Uhr in den Kindergarten. 
Die Abstimmung zum Film viel eindeutig 
auf den Film Dino-Zug. 

Nach dem der Film klar war, kümmerten 
die Kinder sich um Ihre Verpflegung. Pizza 
backen stand auf dem nächsten Programm-
punkt. Jeder durfte seinen eigenen Pizzateig 
rollen und nach Belieben belegen.   

Als die Pizza dann im Ofen war, konnten 
wir uns in das kuschelig eingerichtete Ki-
nozimmer zurückziehen und gespannt die 
Geschichten von Frau Pteranodon, Buddy 
und Tiny anschauen. Hier konnten wir vieles 
über die Dinosaurier lernen. Wir lernten die 
Stygimolochs, den ältesten Vogel der Welt 
und den Corythosaurus kennen. 
  
Ein gelungener Nachmittag ging nach dem 
Pizza essen zu Ende und wir konnten die 
Kinder mit strahlenden Augen ihren Eltern 
übergeben. 

KIRCHlICHE Nachrichten

Öffnungszeiten des gemeinsamen Pfarrbüros der 
Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau in Nenzingen, 
Friedhofstr. 15 
Tel. 07771/2529; Fax-Nr. 07771/62679 
E-Mail Pfarrbüro: buero@se-krebsbachtal.de 
homepage:http://www.kath-krebsbachtal.de/ 
Montag, Mittwoch u. Freitag:  09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Dienstag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag:  08.00 Uhr - 10.00 Uhr
  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Honstetten, Widumstr. 21 
Tel. 07774/923753, Fax-Nr. 07774/923754 
E-Mail: honstetten@se-krebsbachtal.de 
Dienstag:  09.30 Uhr – 11.30 Uhr 
Mittwoch:  15.30 Uhr – 17.00 Uhr 
Donnerstag: 08.00 Uhr - 09.30 Uhr
  
Sprechzeiten in Orsingen (Pfarrhaus), Raitnauerplatz 2 
Tel. 01522/4312935 
Mittwoch:  09.00 Uhr – 10.00 Uhr 
  
Sprechzeiten in Eigeltingen (Pfarrhaus), Hauptstr. 27 
Tel. 07774/9293600 
Mittwoch:  11.00 Uhr – 12.00 Uhr 
  
Pfarrer Dominik Rimmele 
Pfarrhaus Nenzingen, Friedhofstr. 17, Tel. 07771/9165717 
E-Mail: d.rimmele@se-krebsbachtal.de 
  
Pastoralreferent Mathias Mutter 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, Tel. 07774/9293600 
E-Mail: pastref@se-krebsbachtal.de 
  
Pfarrer i. R. Udo Zinke 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, Tel. 07774/922371 
oder 0152 07024146
E-Mail: pens.udzi@t-online.de 

Seelsorgeeinheit  
Krebsbachtal/ Hegau

Öffnungszeiten des gemeinsamen Pfarrbüros der 
Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau in Nenzingen, 
Friedhofstr. 15 
Tel. 07771/2529; Fax-Nr. 07771/62679 
E-Mail Pfarrbüro: buero@se-krebsbachtal.de 
homepage:http://www.kath-krebsbachtal.de/ 
Montag 09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
(Dienstag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr )
Mittwoch  09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Donnerstag:  08.00 Uhr - 10.00 Uhr
Freitag: 09.00 Uhr – 11.00 Uhr 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Honstetten, Widumstr. 21 
Tel. 07774/923753, Fax-Nr. 07774/923754 
E-Mail: honstetten@se-krebsbachtal.de 
Dienstag:  09.30 Uhr – 11.30 Uhr 
(Mittwoch:  15.30 Uhr – 17.00 Uhr)
Donnerstag: 08.00 Uhr - 09.30 Uhr
  
Pfarrer Dominik Rimmele 
Pfarrhaus Nenzingen, Friedhofstr. 17, Tel. 07771/9165717 
E-Mail: d.rimmele@se-krebsbachtal.de 
  
Pastoralreferent Mathias Mutter 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, Tel. 07774/9293600 
E-Mail: pastref@se-krebsbachtal.de 
  
Pfarrer i. R. Udo Zinke 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, Tel. 07774/922371 
oder 0152 07024146
E-Mail: pens.udzi@t-online.de 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
Samstag, 24.04.21 
Rorgenwies 11.30 Uhr
Taufe von Ben Keller (DR) 
Nenzingen   18.30 Uhr
Eucharistiefeier (DR) Seelenamt für 
Wendelin Häußler 
  
Sonntag, 25.04.21 
Eigeltingen  10.00 Uhr
Eucharistiefeier (DR) 
Rorgenwies 10.00 Uhr
Eucharistiefeier (UZ) 
  
Tagesgebet:  Allmächtiger, ewiger Gott, dein 
Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegan-
gen als der Gute Hirt. Geleite auch die Her-

de, für die er sein Leben dahingab, aus aller 
Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir 
durch ihn, Jesus Christus. Amen! 
  
1. Lesung: Apostelgeschichte 4, 8-12 
2. Lesung: 1. Johannes 3, 1-2 
Evangelium: Johannes 10, 11-18 
  
ALLGEMEINE HINWEISE ZUR  
CORONA-KRISE: 

Bitte beachten Sie bei Gottesdiensten 
ernst- und gewissenhaft:

•	 Bei den Gottesdiensten und in unseren 
Gebäuden muss eine medizinische Mas-
ke (OP-Maske oder FFP 2) getragen wer-
den.

•	 Jeder Haushalt muss ein Formular zur 
Kontaktnachverfolgung ausfüllen, auf 
dem alle Namen und die Telefonnum-
mer genannt sind. Das Eintragen in die 
Sitzpläne reicht nicht aus.

•	 Es darf keine Durchmischung von 
Haushalten in einem Bankabteil er-
folgen. Was ein Bankabteil ist, unter-
scheidet sich von Kirche zu Kirche. 
(1 Haushalt = 1 Wohnung; nicht 1 Groß-
familie)

•	 Beim Verlassen der Kirche gilt es, sich auf 
alle zur Verfügung stehenden Ausgän-
ge zu verteilen.

•	 Auch nach dem Gottesdienst und vor 
den Kirchen müssen die geltenden Re-
geln unbedingt eingehalten werden.

•	 Weiterhin empfehlen wir aufgrund er-
freulich guter Besuchszahlen eine Anmel-
dung, damit Sie sicher Einlass bekommen.

•	 Eventuelle Änderungen finden Sie auf 
unserer Homepage www.kath-krebs-
bachtal-hegau.de und in den Gemein-
deblättern.

Vielen Dank für Ihre Solidarität und Ihr 
Verständnis und Mitwirken!

Auch auf der Homepage des Erzbistums 
Freiburg finden Sie Hinweise zu den aktu-
ellen Regelungen und den Umgang mit der 
Pandemie: www.ebfr.de/corona 
  
Wettersegen 
Ab dem 25. April (Markustag) bis zum Fest 
Kreuzerhöhung (14. September) kann der 
Wettersegen gespendet werden. Das wer-
den wir in den Messen immer wieder ma-
chen. Aber auch Sie können die dazugehö-
rigen Gebete zuhause sprechen. Sie finden 
Sie im Gotteslob unter 928,1-9. 

Marienmonat Mai 
Herzliche Einladung zu den Maiandachten! 
Auch in allen Pfarrkirchen wird es einen Mai-
altar geben und es liegen passende Gebets-
bilder und -büchlein aus. 
Herzlich laden wir auch zum Besuch unse-
rer Wallfahrtskirche Maria zu Rorgenwies 
ein. Besuchen Sie auch die Lourdesgrotte 
in Nenzingen (Start des Fußweges im Wein-
bergweg) und die Lourdesgrotte in Eigeltin-
gen (links hinter der Kirche). 
Oder errichten Sie daheim mit einer Mari-
enstatue oder einem Bild der Muttergottes 
einen eigenen Maialtar. Für das Gebet zu 
Hause eignen sich im Gotteslob 3,5 und 3,6 
und 5,7 und 10,1 bis 3 und 566 bis 568 und 
625 und 647 (bis 650) und 676,4 und 932 
und 933. Allgemeine Hinweise: 519 
Lieder unter 520 bis 537 und unter 666 und 
883-898.
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PFARRBÜRO STOCKACH
Pfarrstr. 3, Stockach
Tel: 07771 / 2398, Fax: 07771 / 63180
E-Mail: sekretaritat@kath-stockach.de
Hompepage: www.kath-stockach.de

Bürozeiten Stockach:
Mo-Do:  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr
Fr:  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr

Seelsorgeeinheit 
Stockach

Pfarrbüro Stockach 
Pfarrstr. 3, Stockach 
Tel: 07771 / 2398, Fax: 07771 / 63180 
E-Mail: sekretaritat@kath-stockach.de 
Homepage: www.kath-stockach.de 

Bürozeiten Stockach:  
Mo-Do: 8.30-12 Uhr und 13.30-17 Uhr, 
Fr: 8.30 – 12 Uhr und 13.30 – 16 Uhr 
  
Freitag, 23.4.21  
18.30 Stockach: Hl. Messe 
18.30 Zizenhausen: Hl. Messe 
  
Samstag, 24.4.21  
18.30 Stockach: Sonntagvorabendmesse 
(Pfr. Lienhard) 
  
Sonntag, 25.4.21  
9.00 Stockach: Hl. Messe (Pfr. Lienhard), ge-
meinsam mit Raithaslach    
9.30 Mühlingen: Hl. Messe (Pfr. Stengele) 
10.30 Stockach: Hl. Messe (Pfr. Lienhard), 
verstorbenen Angehörigen der Genannten    
18.00 Stockach: Hl. Messe in polnischer 
Sprache 
  
Montag, 26.4.21  
10.00 Stockach, Oberkirche: „Mütter beten“ 
  
Dienstag, 27.4.21  
7.00 – 8.00 Stockach: Stille Anbetung in der 
Oberkirche 
18.00 Stockach: Stille Anbetung in der Ober-
kirche 
18.30 Stockach: Hl. Messe 
  
Mittwoch, 28.4.21  
18.30 Mahlspüren: Hl. Messe    
  
Donnerstag, 29.4.21  
18.30 Hoppetenzell: Hl. Messe 
19.00 Gallmannsweil: Rosenkranz 

www.steisslingen-evangelisch.de

Pfarrerin Martina Stockburger
durchgehend erreichbar: (07738) 5900
martina.stockburger@kbz.ekiba.de

Pfarrbüro Friedhofstr. 19 UG
(07738) 5900, Fax 923123
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de 
 
Sekretärin Inga Metz
Montag  17 - 18 Uhr
Mittwoch und Donnerstag  15 - 17 Uhr 

Folgt uns auf Instagram:
pfarrerin_vorm_see 

Aktuelle Vorgaben der Ev. Landeskirche für Gottesdienste:
Mindestabstand 2m zu Angehörigen anderer Haushalte, 
durchgehende Maskenpflicht, kein Gemeindegesang, kein 
lautes Mitsprechen. 

Evang. Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein

A k t u e l l e T e r m i n e 

Sonntag, 25.04.2021, 9. 30 Uhr: 
SonntagsImpuls ANgeDACHT 

Aufgrund der anhaltend hohen Insidenz 
werden wir soweit es möglich ist im Frei-
en Gottesdienst feiern neben unserer Kir-
che (Stehandacht und Sitzgelegenheit) Pfrin 
M.Stockburger 

Mittwoch, 28. 04.2021:
Konfi-Zeit
Anregungen in der offenen Kirche 

Offene Kirche
Sich Zeit nehmen, die Stille genießen, be-
ten, eigene Anliegen sichtbar machen und 
vor Gott bringen: Unsere Kirche ist täglich 
geöffnet von 10.00 Uhr bis ca. 18.30 Uhr. 
Bis zum Ende der Woche finden Sie dort u. 
a. Anregungen zu Psalm 23, einem Vertrau-
enspsalm 

Coronagedenken möglich in der Kirche 
Predigt liegt aus 

Gesprächsangebot:
Telefongespräch? E-Mail? Treffen? 
Spaziergang?
Manchmal tut es gut zu reden. Manchmal 
hilft schreiben. Und manchmal ist es gut, 
ein Stück Weg zu gehen. Rufen Sie mich ger-
ne an (07738-5900) oder schreiben Sie mir 
(WhatsApp, Signal, E-Mail). Gerne können 
wir uns auch auf einen gemeinsamen Weg 
verabreden. Pfarrerin Martina Stockburger 
3-min-Andacht am Telefon die ganze Wo-
che über unter 07771/6013997 Jederzeit 
sich begleiten lassen von einem guten Wort. 
In dieser Woche hören Sie Gedanken von 
Pfarrer Rainer Stockburger 

NEU: Podcast „BODENSEElentrost“ – 
Was Mut macht – bodenlose Hoffnung – 
vom Vertrauen – Jesusgeschichten – kurze 
Impulse für die Woche – Ausblick – Glauben 
– Gott im Leben... 

V o r a u s b l i c k: 

Sonntag, 02.05.2021, 
SonntagsImpuls ANgeDACHT, 
Bianka Neusser, Prädikantin

 

Viktor von Scheffelstr. 3, Stockach, Tel. 07771/ 62988
Gemeindevorsteher Stephan Strittmatter
E-Mail: stephan@st-strittmatter.name
Homepage: www.stockach.nak-tuttlingen.de

Neuapostolische  
Kirche

Termine: 

Mittwoch, 21. April kein Präsenz 
20.00 Uhr Gottesdienst per 
Livestreamübertragung 
https://www.nak-sued.stream/bez-tuttlingen 
  
Sonntag, 25. April  
09.30 Uhr Gottesdienst (mit Anmeldung) 
Präsenz 
  
Dienstag, 27. April 
19.00 Uhr Virtueller Gesprächsabend 
Anmeldung unter https://bit.ly/2NvTyUe 
  
Mittwoch, 28. April kein Präsenz 
20.00 Uhr Gottesdienst per
Livestreamübertragung 
https://www.nak-sued.stream/bez-tuttlingen 
  
  
Infektionsschutzkonzept 
Die Gottesdienste finden unter besonderen 
Vorkehrungen statt. Wir bitten diese unauf-
gefordert einzuhalten, um in einem mög-
lichst heiligen und sicheren Rahmen den 
Gottesdienst zu erleben. 

Teilnahmevoraussetzungen 

*  Für eine Teilnahme am Gottesdienst be-
steht Anmeldepflicht  (beim Gemeinde-
vorsteher) 

*  Personen mit Krankheitssymptomen (tro-
ckener Husten, Fieber, Gliederschmerzen, 
...) können leider nicht am Gottesdienst 
teilnehmen und weichen auf die Online- 
und Telefon-Angebote aus. 

*  Das Tragen von Nase-Mund-Schutz ist 
verpflichtend. 

*  Die Sitzplätze sind markiert und werden 
zugewiesen, um eine optimale Platzvertei-
lung zu gewährleisten. 

*  Es ist immer ein Mindestabstand von 1,50 m 
einzuhalten. 

*  Alle Teilnehmer werden namentlich proto-
kolliert (Vernichtung nach 4 Wochen). 

Platzangebot 
Durch die Mindestabstände von 1,50 Me-
tern ist das Platzangebot in unserer Kirche 
beschränkt. Darum ist es wichtig, dass man 
sich vorab anmeldet, um so eine optimale 
Verteilung zu gewährleisten. 

Telefonübertragung 
Alle Präsenzgottesdienste werden auch per 
Telefon (PERFON) übertragen. Zugangsin-
formationen sind beim Gemeindevorsteher 
zu erfragen.

Maskenpflicht 
Bei Gottesdiensten ist von den Gläubi-
gen eine medizinische Maske zu tragen. 
Dazu zählen OP-Masken, FFP2-Masken 
und solche vergleichbarer Standards, 
vgl. § 1i Corona-VO. Für Kinder von 6 
bis einschließlich 14 Jahren ist auch 
eine nicht-medizinische Alltagsmaske 
zulässig, jüngere Kinder sind von der 
Maskenpflicht befreit.
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Muslimische Gemeinde und 
Sufi Zentrum Rabbaniyya, 
Eigeltingen-Reute
Muslimische Gemeinde und Sufi Zent-
rum, Eigeltingen-Reute  
Besuchszeiten auch für außerhalb der wö-
chentlichen offenen Veranstaltungen, sowie 
Einführungen, Seminare und Seelsorge-Ter-
mine telefonisch erfragen bei  
Frau Feride G.-Gençaslan  
07774/9232104, Mobil: +49 178 204 52 80   
E-Mail: feride@sufi-zentrum-rabbaniyya.de  
Montag-Freitag: 14:00-18:00 Uhr  
  
Sufiland – Sufi Zentrum Rabbaniyya  
St. Margaretenstr. 2 | 78253 Eigeltingen Reute  
Tel. 07774/3484968 und 07774/9232104  
E-Mail: info@sufi-zentrum-rabbaniyya.de, 
info@sufiland.de  
Homepage: https://www.sufi-zentrum-rab-
baniyya.de, http://sufiland.de  
  
FREITAGSGEBET 
Einlass ab 12:15 Uhr, mit vorheriger Anmel-
dung

ISLAMBERATUNG 
Wir bieten Einzelpersonen sowie musli-
mischen als auch nicht-muslimischen Ge-
meinden, Organisationen und Vereinen, 
Bildungseinrichtungen oder kirchlichen In-
stitutionen erfahrene Beratung und Einfüh-
rung in alle Themenbereiche des Islam und 
die muslimische Lebensweise an.  
  
NIKAH / Islamische Trauungen  
werden nach sunnitisch-islamischer Traditi-
on durchgeführt.  
  
SEELSORGE  
Immer mehr Menschen leiden während der 
Corona-Krise unter Social-distancing, Kon-
taktverbot und Vereinzelung. Vor allem Al-
leinstehende, Alleinerziehende, Risikogrup-
pen aber auch Neu-Hinzugezogene und von 
Flucht traumatisierte Menschen sind davon 
betroffen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf 
und wir schenken Ihnen unser Ohr.
Seit Oktober 2020 bieten wir auch, zertifi-
ziert und in Zusammenarbeit mit LEUCHTLI-
NIE, Erstberatung für Betroffene von rechter 
Gewalt an.

NACHBARSCHAFTSHILFE Aktuelle Ausnah-
meregelungen aufgrund des Corona-Virus 
Das Covid-19 dominiert mittlerweile un-
seren Alltag. Mit täglichen Erledigungen 
möchten wir Menschen aus Risikogruppen 
unsere Hilfe bei allgemeinen Botengängen 
und für den Einkauf anbieten. Wir unter-
stützen gerne, wo wir können. Rufen Sie uns 
gerne an.  
  
Aktuelle Ausnahmeregelungen aufgrund 
des Corona-Virus 
Wir bitten Sie vor Ihrem Besuch sich telefo-
nisch über die Besucher- und Teilnahme-
möglichkeiten und Bedingungen bei uns 
zu informieren. Die Hinweise für die Besu-
cher finden Sie auch am Eingang unseres 
Zentrums. und auf unserer Webseite. Behin-
dertengerechten Zutritt bitten wir bei der 
telefonischen oder schriftlichen Anmeldung 
anzugeben.  Wir bedauern alle Unannehm-
lichkeiten, die aufgrund der Corona-Bestim-
mungen die gewohnte Atmosphäre stören, 
möchten aber daran erinnern, dass wir uns 
auf das Wiedersehen und Ihren Besuch sehr 
freuen. Bis dahin, besuchen Sie unsere neue 
Webseite: 
https://www.sufi-zentrum-rabbaniyya.de

Berichte der EIGElTINGER VEREINE 

Skiclub Eigeltingen e.V.

Fit sein durch Bewegung 
Auch in Zeiten mit CORONA findet Skigymnastik statt. 
Das Training ist für alle Altersstufen geeignet, jeder kann selbst bestimmen, wie intensiv die Übungen mitgemacht werden. 
Wir bieten das Training digital an, jeden Donnerstag um 19:30 Uhr, Dauer ca. 40 Minuten. 
Anmeldung gerne per Email an: scgym@web.de 
Nach der Anmeldung kommt der Link zur Teilnahme per Mail. Unverbindlich reinschnuppern lohnt sich, wir freuen uns auf euch. 

Skiclub Eigeltingen-Hegau 
Hildegard Halder

Aus der NACHBARSCHAFT

Runder Tisch Mobilität Online 
Öffentlicher Nahverkehr im Landkreis 
Konstanz  

Klimafreundliche Mobilität stellt uns vor 
besondere Herausforderungen und bietet 
zugleich große Chancen für die Entwicklung 
einer nachhaltigen Verkehrswende in der 
Region. 
Um Richtung zukunftsfähige Mobilität Fahrt 
aufzunehmen, führen das UmweltZentrum 
Stockach und die BUND-Ortsgruppe Bod-
man-Ludwigshafen/Stockach mit allen Be-
teiligten am „Digitalen Runden Tisch“ einen 
offenen lösungsorientierten Dialog. Der 
„Runde Tisch“ bietet ein Forum für die Ver-
netzung aller Akteur*innen sowie den Aus-

tausch von Ideen und Impulsen. 
Eingeladen sind alle an einer umweltfreund-
lichen Verkehrswende Interessierten, die an 
einer fachlichen Diskussion mitwirken und 
sachliche Anregungen beitragen wollen. 
Der „Runde Tisch Mobilität“ fand bereits 
dreimal statt. Bei den bisherigen Treffen 
standen der “Bürgerbus“, die „Westumfah-
rung Stockach“ und die „Reaktivierung der 
Ablachtalbahn“ im Fokus. Die Themen wer-
den bei den kommenden Veranstaltungen 
auch weiterhin in den Blick genommen. 
Der nächste „Runde Tisch“ findet als 
Zoom-Konferenz am 4. Mai um 18:00 Uhr 
statt. Dieses Mal soll der Schwerpunkt auf 
dem Thema „Öffentlicher Personennahver-
kehr im Landkreis Konstanz“ liegen. 

Ralf Bendl, Amtsleiter für Nahverkehr und 
Schülerbeförderung beim Landratsamt Kon-
stanz wird zum Einstieg in das Thema über 
die Entwicklung des Nahverkehrs im Land-
kreis Konstanz referieren. 
  
Für eine Teilnahme an der Video-Konferenz 
ist eine Anmeldung bis Freitag, den 29. Ap-
ril beim UmweltZentrum Stockach unter 
07771/4999 oder info@uz-stockach.de  Vo-
raussetzung. 
  
Weiterer Termin für den „Runden Tisch Mobi-
lität“: 6. Juli 2021, um 18:00 Uhr. 
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Beginn der Ausstellung  
„Narro – Fasnet in Stockach“ 
verschoben 
Aufgrund der anhaltend hohen Inzidenzen 
verschiebt das Stadtmuseum Stockach den 
Beginn der Ausstellung „Narro – Fasnet in 
Stockach“ auf den 18.06. „Wir hoffen, dass 
bis dahin die Inzidenzen deutlich und dau-
erhaft unter 100 sinken und eine sichere 
Öffnung des Museums möglich ist“, erklärt 
Museumsleiter Johannes Waldschütz. Der 
voraussichtliche Öffnungstermin fällt auf 
das Wochenende des abgesagten Schwei-
zerfeiertags. Mit der Öffnung der Ausstel-
lung wollen wir alle Stockacherinnen und 
Stockacher ein wenig für die Absage des 
Stadtfests entschädigen. 
  
Die Ausstellung „Narro – Fasnet in Stockach“ 
läuft bis 26.03.2022. Es bleibt also genug 
Zeit, die Stockacher Fasnacht im Muse-
um zu erleben. Einen kleinen Einblick gibt 
Waldschütz schon jetzt: Natürlich stehen 
die Fasnachtsfiguren aus Stockach und den 
Ortsteilen sowie das Narrengericht im Zent-
rum. In Zusammenarbeit mit den Fasnachts-
vereinen und den Stockacher Gliederungen 
konnten wir viele Ausstellungsstücke ge-
winnen und gemeinsam mit Marcel Reiser, 
dem Archivar des Narrengerichts, die größ-
ten Schätze aus dem Archiv des Narrenge-
richts heben. 
  
„Ein so lebendiges Thema wie die Fasnacht 
wollen wir mit allen Sinnen erlebbar ma-
chen“, fügt Waldschütz hinzu. Auf Multi-
mediastationen können Fasnachtsfilme 
angesehen und Fotoalben durchgeblättert 
werden. Mit Virtual-Reality-Brillen können 
die Besucherinnen und Besucher das Nar-
renbaumsetzen erleben und danach sogar 
einen echten Narrenbaum in der Ausstel-
lung anfassen. Selbst ein echtes Wirtshaus 
wird nachgebaut. Hinter den Glasfenstern 
aus der alten Gaststätte Hans Kuony wird 
dann das eine oder andere Fasnachtslied 
erklingen. Natürlich werden auch die High-
lights vergangener Gerichtsverhandlungen 
zu sehen sein 
  
Durch die Ausstellung führt ein eigens auf-
genommener Rundgang mit dem Audiogui-
de. Auch die Kinder kommen nicht zu kurz. 
Eine speziell für Kinder gestaltete Audiofüh-
rung führt die kleinen Gäste durch die Aus-
stellung und in einer Kinderecke gibt es die 
Möglichkeit, vieles auszuprobieren und sich 
selbst zu verkleiden.

Plan-AG Singen-Hegau 
Die Natur durch Kinderaugen – Staedtler 
Malwettbewerb unterstützt Kinder in 
Peru  
Wilde Tiere, eine bunte Pflanzenwelt und 
viel Neuland: Das Motto „Entdecke die Natur 
– an Land“ rund um den Weltkindermaltag 
am 6. Mai 2021 lädt Kinder ein, sich in kleine 
Forscher zu verwandeln. Weltweit sind sie 
dazu aufgerufen, ihre nächste Umgebung 
zu erkunden und ihre Erlebnisse aufzuma-
len. Für jede Bildeinsendung unterstützt 
der Schreib- und Kreativwarenhersteller 
STAEDTLER die Kinderhilfsorganisation Plan 
International Deutschland mit einem Euro. 
Unter dem Motto „Allin Mikuna – Kinder 
gesund ernähren“ geht der Beitrag dieses 
Jahr an ein Projekt für Familien und Kinder 
in Peru. “. Es soll Familien in Peru helfen, ihre 
Lebensgrundlage zu sichern und ihre Kinder 
gesund zu ernähren. In Schulungen lernen 
Eltern, wie sie ihre eigenen Lebensmittel 
ökologisch anbauen. Besonders Frauen 
werden in diesem Projekt gefördert, weil 
sie in Peru oft für die Ernährung der Familie 
zuständig sind, aber seltener Zugang zu Ein-
kommensmöglichkeiten haben. 
Bis 30. Juni 2021 haben Kinder zwischen 3 
und 12 Jahren Zeit, viele Bilder zu malen, an 
die Firma Staedtler per Post oder online ein-
zusenden und damit Kindern in Not zu hel-
fen. Staedler prämiert die schönsten Bilder 
mit Preisen. 
Wenn Sie als Schulklasse oder Kindergar-
tengruppe den Malwettbewerb unterstüt-
zen möchten, wenden Sie sich gerne an die 
Mitglieder der AG. Die Plan-Aktionsgruppe 
Singen-Hegau unterstützt diese Aktion auch 
in diesem Jahr wieder und nimmt gerne die 
Bilder zum Versenden entgegen. 

Teilnahmeflyer und Informationen zum Mal-
wettbewerb: 
www.staedtler.de/weltkindermaltag    
  
Mitglieder der Plan-AG Singen-Hegau 
nehmen Ihre Bilder gerne entgegen: 
Rosita Auer (07738/5999) Steißlingen, 
Talstr. 19, rosita.auer@t-online.de 
Sanja Kaltenbrunner (07731/53305) Arlen,
Zelglestr. 4, sanja.arlen@gmail.com 

Vera Zinsmayer-Keller(07731/49111) 
Friedingen, Gartenstr. 5, 
v.zinsmayer-keller@st-verena.com 

Plan International Deutschland e.V.:
www.plan.de
Werden auch Sie Pate und unterstützen die 
Kinder der Welt! 

Stockach wieder beim  
Stadtradeln dabei! 
Stadtradeln ist ein Wettbewerb bei dem 
es darum geht, 21 Tage lang möglichst 
viele Alltagswege klimafreundlich mit 
dem Rad zurückzulegen. Vom 3. bis 23. 
Juni 2021 ist die Stadt Stockach nun 
schon zum zweiten Mal bei der bundes-
weiten Aktion dabei. 
Wer mitradeln möchte, kann sich unter 
www.stadtradeln.de/stockach regist-
rieren lassen, über das Smartphone mit 
der Stadtradeln-App Kilometer melden 
oder handschriftlich in den vom Um-
weltZentrum Stockach bereit gestellten 
Erfassungsbogen Kilometer eintragen. 
Das Ziel ist in Teams möglichst viele Rad-
kilometer zu sammeln. Jeder kann ein 
Team gründen oder einem bestehen-
den beitreten. Beispielsweise Firmen, 
Schulen, der Gemeinderat und Vereine 
sind dazu angehalten Teams zu bilden 
um gemeinsam für ein besseres Klima 
zu radeln und tolle Preise zu gewinnen. 
Die Kilometer können auch außerhalb 
von Stockach gesammelt werden, - 
denn Radfahren kennt keine Grenzen. 
Jeder Kilometer zählt für das Klima und 
für Stockach! 

Mehr Informationen und die Anmel-
dung zum Mitradeln gibt es unter 
www.stadtradeln.de/home 
Fragen beantwortet gern das Umwelt-
Zentrum Stockach unter
info@uz-stockach.de oder 07771/4999.

Hintergrund 
Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen 
Kohlendioxid-Emissionen in Deutsch-
land entsteht im Verkehr. Ein Viertel der 
Verkehrs-Emissionen verursacht der 
Innerortsverkehr. Wenn 30 % der Kurz-
strecken bis sechs Kilometer mit dem 
Fahrrad statt mit dem Auto gefahren 
werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen 
Tonnen Kohlendioxid vermeiden. 

Ende des redaktionellen Teils
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Jan Dorell
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Insolvenzrecht

Insolvenzrecht
Erbrecht
Testamentsvollstreckung

Carmen Brügel 
Rechtsanwältin          
Fachanwältin für Familienrecht

Familienrecht 
Mietrecht        
privates Baurecht

Kerstin Kläden
Rechtsanwältin

Verkehrsrecht
Arbeitsrecht
Strafrecht

Der Spezialist für Dinkel

Bitte beachten !!
Samstag, 24.04.21 und Sonntag, 25.04.21

bleibt unser Geschäft geschlossen.

Bäckerei Uwe Muthmann
Orsinger Str. 8, 78359 Nenzingen, Tel. 07771 70 19

Großzügiges Wohlfühlhaus 
zum Kauf gesucht!  

Wir suchen aktuell für einen Entwicklungsingenieur (Dipl.-Ing.)
von Porsche ein großzügiges Haus für den anstehenden Ruhestand.
Einzugstermin spätestens Anfang 2022. Mind. 5 Zimmer, alternativ
mit Einliegerwohnung oder einem großen Hobbyraum. 

Constantia Beratungs GmbH (CH). Tel.: 0041 79 923 43 58 



Baugenossenschaft Stockach e.G.
Stellenausschreibung für die Stelle

Sachbearbeitung Wohnungsverwaltung (m/w/d)
und

Assistent/-in der Geschäftsleitung (m/w/d)
(Vollzeit oder Telzeit mind. 80%)

Als kleine Wohnbaugenossenschaft in Stockach verfügen wir über einen soliden 
Immobilienbestand, der in den nächsten Jahren weiter anwachsen wird.
Für das angestrebte Wachstum, die Betreuung des bestehenden Immobilienbestandes
sowie zur Unterstützung der Geschäftsleitung suchen wir Sie zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt.
Sie erledigen zusammen mit dem geschäftsführenden Vorstand alle Tätigkeiten, die 
in einer Wohnbaugenossenschaft anfallen.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an den geschäftsführenden Vorstand Herr Roland Mathis:
Baugenossenschaft Stockach e. G., Winterspürer Straße 6, 78333 Stockach oder
gerne auch als PDF an roland.mathis@baugenossenschaft-stockach.de



Samira T., Gesundheits- und Krankenpflegerin Philipp B., Altenpfleger

Menschen in Gesundheitsberufen arbeiten nah am Menschen und 
sollten sich vor Erkrankungen schützen. Nutzen Sie verlässliche 
Informationen, um Ihre Impfentscheidung zu treffen. Diskutieren Sie 
auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Pflege. Mehr zum 
Thema Impfen finden Sie hier: corona-schutzimpfung.de
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S’ 
immer 
dabei!

Blättle 
Neu: Die Primo-App

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG  
Meßkircher Str. 45 · 78333 Stockach · Tel. 077 71 /9317 11
info@primo-stockach.de · www.primo-stockach.de

Ob Leserinnen oder Leser, Vereine,  
Kommunen oder Gewerbetreibende -  
das eBlättle vom PRIMO bietet Vorteile 
für alle, die ihr Blättle immer ganz nah 
bei sich haben wollen!



Mietgärtner!
Wir erledigen für Sie sämtliche gärtnerischen Arbeiten.

Gartenpflege - Neu- u. Umgestaltungen

Info: Tel. 07771 / 87 67 87 • Mobil 0163 / 3 43 47 89 • E-Mail: info@mink-gaerten.de

seit 1995

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Laser (IPL/RF) & Plasmamedizin 
Dauerh. Haarentfernung, Couperose, Rosacea, Akne, Falten, 

Pigmentflecken, Blutschwämmchen, Besenreiser, Falten, Warzen
Praxis INSPIRIT • Stockach • Tel. 07771 / 91 76 50 


